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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE~ BöHACKER haben 

am 1. März 1993 unter der Nr. 4384/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "Fernsehverbot für Exekutivbe­

amte" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1) Ist Ihnen dieser Erlaß bekannt? 

2) 'Welches ist der "gegebene Anlaß", der Grund für diese Maßnah­

I me gab? 

3) Ist diese Maßnahme so zu verstehen, daß der Empfang der 

Programme ORF 1 und ORF 2 gestattet ist, nicht aber der 

Empfang anderer Programme? 

.Wenn ja, mit welcher Begründung? 

4) Halten Sie es für sinnvoll, die Exekutive so von einer weite­

·ren Möglichkeit, aktuelle Informationen zu erhalten, abzu­

schneiden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1): 

Ja. 
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Zu Frage 2): 

Der Grund liegt vor allem darin, daß immer wieder eine zu geringe 

Präsenz der Exekutive im Außendienst - vor allem zur Nachtzeit -

und damit verbunden. eine nicht den Erfordernissen entsprechende 

Präventions- und Kontrolltätigkeit bemängelt wird. 

Zu Frage 3): 

Ein generelles Fernsehverbot wurde nicht verfügt. Durch die Mög­

lichkeit des Empfanges der österreichischen Programme ist gewähr­

leistet, daß die Exekutivbeamten die für sie relevanten Informati­

onssendungen konsumieren können. 

Zu Frage 4): 

Ergibt sich aus der Antwort zu Frage 3). 
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